
Schriftliche Anfrage
des Abgeordneten Dr. Leopold Herz FREIE WÄHLER
vom 14.06.2016

Pflegekräfte und Hilfskräfte aus Osteuropa und Asien

Ich frage die Staatsregierung:
 
1. Wie steht die Staatsregierung grundsätzlich dazu, dass, 

sowohl im häuslichen als auch im ambulanten Umfeld, in 
teil- und vollstätionären Pflegeeinrichtungen auch in Bay-
ern mehr und mehr Pflegefachkräfte und Hilfskräfte aus 
osteuropäischen Nachbarländern und aus asiatischen 
Ländern zum Einsatz kommen?

 
2. Wie lange dauert eine staatliche Anerkennung einer im 

Ausland absolvierten pflegefachlichen Berufsausbildung 
bzw. eines Pflegestudiums?

 
3. Wie können die Anerkennungsverfahren künftig deutlich 

beschleunigt werden?
 
4. Tritt es zu, dass für ganz Bayern zentral nur eine Sach-

bearbeiterin bei der Regierung von Schwaben zuständig 
ist, für die staatliche Anerkennung einer im Ausland ab-
solvierten pflegefachlichen Berufsausbildung bzw. eines 
Pflegestudiums?

 
5. Gibt es von der Staatsregierung Überlegungen zu einem 

koordinierten Anwerbeverfahren und zur Integration von 
aus dem Ausland nach Bayern kommenden Pflegekräf-
ten?

Antwort
des Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege
vom 26.07.2016

1. Wie steht die Staatsregierung grundsätzlich dazu, 
dass, sowohl im häuslichen als auch im ambulanten 
Umfeld, in teil- und vollstätionären Pflegeeinrichtun-
gen auch in Bayern mehr und mehr Pflegefachkräfte 
und Hilfskräfte aus osteuropäischen Nachbarländern 
und aus asiatischen Ländern zum Einsatz kommen?

Grundsätzlich spricht nichts gegen die Beschäftigung quali-
fizierter ausländischer Pflegefachkräfte oder Pflegehilfskräf-
te. Angesichts des demografischen Wandels in Deutschland 
und des daraus resultierenden Anstiegs pflegebedürftiger 
Personen in den kommenden Jahren steht die Wachs-
tumsbranche Pflege vor besonderen Herausforderungen. 
Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und ambulante Pfle-
gedienste in Deutschland haben – trotz der deutlich ge-
stiegenen Schülerzahlen in den Pflegeberufen – Schwierig-
keiten, ausreichend Bewerberinnen und Bewerber zu finden. 
Eine der vorrangigen Aufgaben ist daher die Sicherstellung 
der pflegerischen Versorgung. 

Eine Abwerbung von Personal aus Entwicklungsländern 
mit kritischem Personalmangel wird jedoch von der Staats-
regierung nicht befürwortet. Gemäß Artikel 5.1 des WHO-
Kodexes sollten die Mitgliedstaaten die aktive Anwerbung 
von Gesundheitsfachkräften aus Entwicklungsländern mit 
einem entsprechenden Personalnotstand unterbinden. Die 
von der WHO erstellte Liste weist 57 Länder mit einem kri-
tischen Personalmangel im Gesundheitswesen aus (z. B. 
Indonesien). Aktive Anwerbung setzt dabei voraus, dass 
gezielt Gesundheitspersonal aus einem Entwicklungsland 
angesprochen wird, um es aus dem Herkunftsland abzu-
werben.

2. Wie lange dauert eine staatliche Anerkennung einer 
im Ausland absolvierten pflegefachlichen Berufsaus-
bildung bzw. eines Pflegestudiums?

Die Anerkennung ausländischer Ausbildungen in den Ge-
sundheitsfachberufen ist grundsätzlich durch die Richtlinie 
2005/36/EG des Europäischen Parlaments und Rates und 
die Berufsgesetze des Bundes (z. B. Altenpflegegesetz 
und Krankenpflegegesetz) geregelt. Von dem gesetzlich 
vorgeschriebenen Ablauf des Anerkennungsverfahrens 
kann nicht abgewichen werden. Die Verfahrensdauer bei 
der Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse ist von 
vielfältigen Kriterien abhängig. Die tatsächliche Bearbei-
tungsdauer nach Antragstellung hängt in erster Linie von 
der Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und den zu 
berücksichtigenden Besonderheiten bei der Prüfung der 
Gleichwertigkeit der ausländischen Ausbildungen und Stu-
dienabschlüsse mit der jeweiligen deutschen Ausbildung 
ab. Das Anerkennungsverfahren kann nach Vorlage voll-
ständiger Unterlagen und der Möglichkeit einer sofortigen 
auflagenfreien Anerkennung in nur wenigen Wochen abge-
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schlossen werden. Sind die Antragsunterlagen unvollstän-
dig oder ist ein Anpassungslehrgang zu absolvieren oder 
eine Eignungs- oder Kenntnisprüfung als Ausgleich festge-
stellter Ausbildungsdefizite abzulegen, kann der Abschluss 
des Verfahrens länger dauern.

3. Wie können die Anerkennungsverfahren künftig 
deutlich beschleunigt werden? 

Nach unserer Kenntnis bemühen sich die Anerkennungs-
behörden grundsätzlich um eine möglichst schnelle und 
unbürokratische Bearbeitung der Anträge auf Anerken-
nung ausländischer Berufsqualifikationen. Arbeitgeber und 
Dienstleister könnten die Antragsteller durch Überprüfung 
der Vollständigkeit und Richtigkeit der einzureichenden Un-
terlagen beim Anerkennungsverfahren aktiv unterstützen. 
Trotz der teilweise schwierigen Personallage in den Einrich-
tungen und der enormen Herausforderungen auf diesem 
Gebiet können sich die bayerischen Anerkennungsbehör-
den bei der Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse 
nur innerhalb des Rahmens bewegen, der durch nationales 
und europäisches Recht vorgegeben ist.

Das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege 
(StMGP) hat in den letzten Monaten gemeinsam mit den 
bayerischen Anerkennungsbehörden geprüft, ob es unter 
Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrens-
schritte Möglichkeiten gibt, eine schnellere Abwicklung der 
Verfahren zur Anerkennung ausländischer Berufsabschlüs-
se in den Gesundheitsfachberufen zu erreichen. Als Haupt-
ursache für teilweise sehr lange Bearbeitungszeiten wird die 
auch in der Frage erwähnte angespannte Personalsituation 
bei den Anerkennungsstellen für die Gesundheitsberufe der 
Regierungen gesehen. Die Antragszahlen im Bereich der 
Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse in den Ge-
sundheitsfachberufen sind in den letzten Jahren sehr stark 
gestiegen. 

4. Tritt es zu, dass für ganz Bayern zentral nur eine 
Sachbearbeiterin bei der Regierung von Schwaben 
zuständig ist, für die staatliche Anerkennung einer im 
Ausland absolvierten pflegefachlichen Berufsausbil-
dung bzw. eines Pflegestudiums?

Nein. Für die Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse 
in der Krankenpflege sind alle sieben Bezirksregierungen 
zuständig. Für die Anerkennung im Bereich der Altenpflege 
ist zentral die Regierung von Oberfranken zuständig. Dafür 
ist unseres Wissens nur eine Mitarbeiterin eingesetzt, was 
aber angesichts der Tatsache, dass es den Beruf „Altenpfle-
ger/-in“ in den meisten anderen Ländern nicht gibt und die 
Fallzahlen daher sehr gering sind, angemessen erscheint.

5. Gibt es von der Staatsregierung Überlegungen zu ei-
nem koordinierten Anwerbeverfahren und zur Integ-
ration von aus dem Ausland nach Bayern kommen-
den Pflegekräften?

Nein. Dazu gibt es derzeit keine Überlegungen. 
Neben der Weiterführung der eigenen Kampagne „HERZ-

WERKER“, mit der Nachwuchskräfte gewonnen und die 
Wertschätzung von sozialen Berufen verbessert werden 
soll, unterstützt das StMGP aber das bereits bestehende 
Projekt „Triple Win“ der Bundesagentur für Arbeit. Das Kon-
zept soll helfen, die Situation auf dem Altenpflegemarkt in 
Deutschland auch mithilfe von ausländischen Pflegekräften 
zu verbessern. Das Projekt „Triple Win“ hat die Bundesagen-
tur für Arbeit gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) – Zentrale Auslands- 
und Fachvermittlung (ZAV) gestartet. Dabei werden Pflege-
kräfte aus geeigneten Herkunftsländern, schwerpunktmäßig 
aus anderen EU-Staaten, für den deutschen Arbeitsmarkt 
gewonnen, vorqualifiziert und bei ihrer Integration begleitet. 
Ihre Anwerbung erfolgt im Einvernehmen mit den jeweiligen 
Partnerländern.

Um verstärkt bayerische Interessenten über „Triple Win“ 
zu informieren bzw. dafür zu gewinnen, wurden u. a. Ver-
treter des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer 
Dienste e.V., der Caritas, der Diakonie, der Arbeiterwohl-
fahrt und des Bayerischen Roten Kreuzes im Dezember 
2015 zu einem Gespräch ins StMGP geladen. Bei dieser 
Veranstaltung wurde das „Triple Win“-Konzept der ZAV vor-
gestellt und Pflegeeinrichtungen, die sich bereits jetzt am 
Projekt beteiligen, wie z. B. die der Caritas in Regensburg 
und München, gaben einen Erfahrungsbericht aus ihrer spe-
zifischen Praxiserfahrung. Sie haben positive Erfahrungen 
mit ausländischen Kräften unterschiedlichster Konfessio-
nen gesammelt. Zum Beispiel mit philippinischen (römisch- 
katholisch), serbischen (serbisch-orthodoxe Kirche) und 
bosnischen (Christentum und Islam) Pflegekräften.


